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Die Patentierung von Lebewesen, deren Bestandteilen, bis hin zu ihren Genen sowie daraus 

hergestellten Produkten, wird in Europa durch die im Jahr 1998 verabschiedete „Richtlinie 

über den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen“ (DIR 98/44 EC, Biopatent-RL) 

geregelt. Der Verabschiedung gingen 10 Jahre intensiver Debatten voraus. Im Rahmen der 

gesellschaftspolitischen Kontroverse reichte die AGU eine ökumenisch getragene Petition 

„Leben ist keine Ware!“ beim Europäischen Parlament ein. In dieser Petition wandten sich 

die kirchlichen Umweltbeauftragten und ihre Unterstützerinnen und Unterstützer gegen eine 

Einführung von Patenten auf Lebewesen. Kernpunkte der Argumentation waren: 

 Lebewesen sind Geschöpfe Gottes und keine Erfindungen des Menschen. Sie kön-

nen allenfalls entdeckt werden 

 das Konzept der technischen Erfindung lässt sich nicht auf Lebewesen übertragen 

 die Reichweite der Patente kann zu bedenklichen Monopolen im Bereich Landwirt-

schaft, Züchtung und Ernährung führen. 

Heute, 12 Jahre nach Verabschiedung der Richtlinie, ist deutlich geworden, dass die Beden-

ken berechtigt waren: 

 So wird die im Europäischen Patentübereinkommen (EPÜ) verankerte und in die Bio-

patent-RL übernommene Klausel, dass Pflanzensorten und Tierrassen nicht paten-

tierbar sind, durch Patente faktisch ausgehebelt. Es muss lediglich vermieden wer-

den, Patentanspruch auf einzelne Sorten zu erheben. So wurden seit 1999 mehr als 

1000 derartige Patente auf Pflanzen und Saatgut erteilt. 

 Längst geht es nicht mehr nur um gentechnisch veränderte Organismen, bei denen 

grundsätzlich ein erfinderischer Schritt in der Herstellung angenommen werden könn-

te. Trotz des Verbots im EPÜ, Patente auf „im Wesentlichen biologische Verfahren 

zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren“ zu erteilen, bietet der hierfür in der Biopa-

tent-RL angewandte Wortlaut einen Interpretationsspielraum, der von Antragstellern 

genutzt wird. Es wird argumentiert, der Begriff „im Wesentlichen biologisch“ bedeute, 

dass nur die natürliche Auslese, wie von Charles Darwin beschrieben, unter dieses 

Ausschlusskriterium falle. Damit wurden zahlreiche Patente beantragt und auch 

schon erteilt, die auf herkömmlichen Züchtungsverfahren beruhen.  

 Die Biopatent-RL eröffnet den Patentinhabern eine große Reichweite für Biopatente. 

Nicht nur das Herstellungsverfahren und das Produkt selbst fallen unter den Patent-

schutz, sondern auch jegliches durch Vermehrung erzeugte Material (Pflanzen und 

Tiere), sowie daraus hergestellte Produkte. Damit geraten auch Lebensmittel in den 

Fokus des Patentschutzes.   

 Da sich die seit Jahren prognostizierten Innovationen durch gentechnisch veränderte 

Pflanzen nicht einstellen (viele erwünschte Eigenschaften sind nicht durch den Trans-

fer einiger weniger Gene zu erzielen), setzt die moderne Züchtung vermehrt auf 

Screening-Methoden, um Organismen mit gewünschten Merkmalen zu finden, um sie 

anschließend in der Züchtung einzusetzen. Über diese – seit Jahren bekannten - Me-

thoden wird gezielt versucht, konventionelle Pflanzen und Tiere unter Patentschutz 

zu stellen. Der erfinderische Schritt ist nun der Einsatz eines (bekannten) technischen 
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Verfahrens, die Reichweite des Patents erstreckt sich bewusst auch auf den analy-

sierten Organismus.  

 Patente auf Naturstoffe erregen immer wieder öffentliche Kritik: in 2010 wurde das 

sog. Pelargonium-Patent widerrufen. Es ging um den Wirkstoff einer südafrikanischen 

Geranie, der dort seit langem bekannt ist. Das Patent sollte durch das Extraktionsver-

fahrens des Wirkstoffes gerechtfertigt werden. Im Einspruchsverfahren wurde aber 

festgestellt, dass es sich um ein hinlänglich bekanntes Verfahren handelt, das keinen 

Patentschutz rechtfertigt. 

 Durch Kreuzung von herkömmlichen Pflanzen mit gentechnisch veränderten lässt 

sich die Reichweite von Biopatenten ebenfalls erheblich ausdehnen. Insbesondere 

Monsanto kombiniert seit Jahren gentechnische Merkmale in Kulturpflanzen neu und 

generiert immer neue patentierte Pflanzen. Die genetische Veränderung wird auch 

als Rechtfertigung für erhöhte Saatgutpreise herangezogen. 

Die ursprüngliche Motivation des Patentsystems, nämlich der Schutz einer technischen Er-

findung, um den Erfinder zu honorieren, greift hier nicht mehr. Längst geht es nicht mehr um 

begrenzte technische Produkte, sondern um die Kontrolle des Saatgut- und Lebensmittel-

marktes. Zunehmend kommen auch landwirtschaftliche Nutztiere in den Blick. Die Monopoli-

sierung der weltweiten Pflanzenzucht ist weit fortgeschritten: 10 Unternehmen stellen zwei 

Drittel des Saatgutmarktes. Damit einher geht eine weitere Verengung des Saatgutangebo-

tes für Landwirte. Dies bedeutet nicht nur eine starke Abhängigkeit von einigen wenigen An-

bietern, sondern beinhaltet auch einen weiteren Verlust der Sortenvielfalt. Angesichts des 

Klimawandels ist aber der Erhalt eines möglichst umfangreichen Genpools für die Züchtung 

unerlässlich. 

Daraus ergibt sich die politische Forderung nach einer schnellen und konsequenten Revision 

der Biopatent-RL. Im Koalitionsvertrag der jetzigen Bundesregierung heißt es: 

„Unabhängig vom Schutz des geistigen Eigentums wollen wir auf landwirtschaftliche Nutztie-

re und -pflanzen kein Patentrecht.“ 

Diese Koalitionsaussage sollte so schnell wie möglich auf EU-Ebene durch eine Revision der 

Biopatent-Richtlinie umgesetzt werden: 

 Das Verbot der Patentierung von Pflanzensorten und Tierrassen, wie im Europäi-

schen Patentübereinkommen vorgesehen, muss in der Biopatent-RL eindeutig fest-

geschrieben werden. 

 Konventionelle Züchtungsverfahren sind als „im wesentlich biologische Verfahren“ zu 

definieren und von der Patentierung auszuschließen 

 die Anwendung hinlänglich bekannter Screening-Verfahren auf lebende Organismen 

ist keine patentierbare Erfindung. Bei einem neuen Verfahren ist die Reichweite so zu 

begrenzen, dass nicht alle getesteten Organismen ebenfalls unter den Patentschutz 

fallen. 

Angesichts der Fülle von Regelungsproblemen wäre es konsequent, wenn eine 

Patentierbarkeit von Lebewesen und deren Genen grundsätzlich untersagt würde. 


